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Den Vorschlag für ein hauptsitzbasiertes Steuersystem für KMU mit Betriebsstätte im innereuropäischen Ausland hat die EU-

Kommission vorgelegt. Nach diesem Vorschlag sollen Unternehmen die Möglichkeiten erhalten, sich ausschließlich an die Fi-

nanzbehörde des Hauptsitzes zu wenden. Der Vorschlag ist Teil des Entlastungspakets für klein- undmittelständische Unterneh-

men (KMU). Eingeführt werden soll ein optionales Steuersystem für KMU, soweit diese eine oder mehrere grenzüberschreitende

Betriebsstätten im innereuropäischen Ausland betreiben. So soll durch eine Steuervereinfachung die Hemmschwelle für Unter-

nehmen gesenkt werden, damit die Betätigung im EU-Binnenmarkt zunimmt. Das Akronym für dieses Vorhaben ist HOT („Head

Office Tax System“). KMU sollen die Zuständigkeit einer einzigen Steuerbehörde wählen können. Ein One-Stop-Shop der Finanz-

behörde. Auf den ersten Blick können durch den Vorschlag, ein vertrautes Steuersystem für die gesamte EU zu wählen, die Befol-

gungskosten und nicht zuletzt Sprachbarrieren mit Finanzbehörden gesenkt werden. Durch die Ausübung der Option des

hauptsitzbasierten Steuersystems kann eine umfängliche Beratung „aus einer Hand“ möglich sein, wenn das Unternehmen sei-

nen Hauptsitz in Deutschland hat. Wird HOT die hohen Hürden des Einstimmigkeitsprinzips der 27 Mitgliedstaaten im Rat der EU

überwinden und damit über den derzeitigen Status „Vorschlag“ hinausgelangen? Zweifel sind angebracht. Sollten die Finanzver-

waltungen der 27 EU-Staaten zu einer derart engen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Lage sein? Es wäre eine

echte Herausforderung. Noch schwerwiegender dürfte aber die Verständigung derMitgliedstaaten über den Austausch der Steu-

ereinnahmen sein. Bei Geld sind sich die EU-Mitgliedstaaten ja nicht besonders einig.

Entscheidungen
BFH: Nachhaltiger Ankauf notleidender

Darlehensforderungen nicht ohne Weiteres

originär gewerbliche Tätigkeit

1. Bei einem Forderungskäufer kommt es zur Be-

urteilung der Frage der Nachhaltigkeit seiner Tä-

tigkeit nicht auf die Verwertungs-, sondern auf

die Beschaffungsseite an (Bestätigung der

Rechtsprechung).

2. Der nachhaltige Ankauf von notleidenden

Darlehensforderungen nebst Sicherungsrechten

begründet nicht ohne Weiteres die Annahme ei-

ner originär gewerblichen Tätigkeit des Forde-

rungskäufers. Ob die Tätigkeit eines Forderungs-

käufers die Grenze der privaten Vermögensver-

waltung zum Gewerbebetrieb überschreitet, ist

im Einzelfall nach dem Gesamtbild der Verhält-

nisse unter Berücksichtigung der Verkehrsan-

schauung zu beurteilen.

3. § 2 Abs. 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes

(GewStG) ist verfassungskonform dahin auszule-

gen, dass ein gewerbliches Unternehmen im

Sinne des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 2

des Einkommensteuergesetzes nicht als nach

§ 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG der Gewerbesteuer un-

terliegender Gewerbebetrieb gilt (Bestätigung

der Rechtsprechung).

BFH, Urteil vom 30.11.2023 – IV R 10/21
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-149-1

unterwww.betriebs-berater.de

BFH: Gewerbesteuerrechtliche Hinzurech-

nung von Swap-Zinsen als Entgelte für

Schulden

1. Aufwendungen für einen Zinsswap sind bei

isolierter Betrachtung nicht als Entgelte für

Schulden im Sinne des § 8 Nr. 1 Buchst. a Satz 1

des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) zu qualifi-

zieren, da sie nicht unmittelbar für die Überlas-

sung von Kapital erbracht werden.

2. Wird im Zusammenhang mit einem Darlehen

ein Zinsswap-Geschäft abgeschlossen, können

die Swap-Aufwendungen Entgelte für Schulden

sein, wenn der Darlehensvertrag und das Swap-

Geschäft eine wirtschaftliche Einheit bilden. Ein

bloßer Kausal- oder Veranlassungszusammen-

hang zwischen den beiden Geschäften genügt

nicht. Das Grundgeschäft (Darlehen) und das

Absicherungsgeschäft (Zinsswap) können als

einheitliche Schuld zusammengefasst werden,

wenn beide Geschäfte in sachlicher, zeitlicher

und personeller Hinsicht eng miteinander ver-

flochten sind. Hierfür ist Voraussetzung, dass

beide Geschäfte hinsichtlich der vertragschlie-

ßenden Personen, der Zeitpunkte des Vertrags-

schlusses und der Beträge und Laufzeiten im

Wesentlichen kongruent sind und die Fälligkeits-

termine der Zins- und Swap-Verbindlichkeiten

aufeinander abgestimmt sind.

BFH, Urteil vom 16.11.2023 – III R 27/21
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-149-2

unterwww.betriebs-berater.de

BFH: Anwendung des Teileinkünftever-

fahrens bei Veräußerungstatbeständen

gemäß § 17 EStG

1. NV: Der Verlust aus der Auflösung einer Kapi-

talgesellschaft gemäß § 17 Abs. 4 Satz 1 des Ein-

kommensteuergesetzes (EStG) unterliegt dem

Teileinkünfteverfahren und Teilabzugsverbot

(§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. c Satz 1, § 3c Abs. 2

Satz 1 und 7 EStG).

2. NV: Verluste aus dem Ausfall einer in der Krise

der Kapitalgesellschaft stehen gelassenen Finan-

zierungshilfe des Gesellschafters (Darlehen oder

Bürgschaft) sind nur in Höhe des zum Zeitpunkt

des Stehenlassens zu bestimmenden gemeinen

Werts den Einkünften aus § 17 Abs. 1 und 4 EStG

und im Übrigen den Einkünften aus Kapitalver-

mögen gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG zu-

zuordnen (Anschluss an Senatsurteil vom

20.6.2023 – IX R 2/22, BFHE 280, 531).

BFH, Urteil vom 14.11.2023 – IX R 3/23
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-149-3

unterwww.betriebs-berater.de

BFH: Videoverhandlung

1. NV: Der Anspruch auf die vorschriftsmäßige

Besetzung des erkennenden Gerichts ist verletzt,

wenn nicht alle zur Entscheidung berufenen

Richter während der „Videokonferenz“ für die le-

diglich „zugeschalteten“ Beteiligten sichtbar sind

(Anschluss an Beschluss des Bundesfinanzhofs

vom 30.6.2023 – V B 13/22, BFHE 280, 425).

2. NV: Die gerichtsseitige Verantwortlichkeit für

die Durchführung der Videoverhandlung betrifft

nicht die technische Ausstattung der Beteiligten.

3. NV: Die Beteiligten müssen selbst dafür sor-

gen, dass sie technisch in der Lage sind, der Ver-

handlung in Bild und Ton zu folgen und Verfah-

renshandlungen vorzunehmen.

BFH, Beschluss vom 9.11.2023 – IX B 56/23
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-149-4

unterwww.betriebs-berater.de

FG Berlin-Brandenburg: Förderung des

demokratischen Staatswesens als gemein-

nütziger Zweck bei sog. Online-Petitionen

bzw. Online-Kampagnen

Das FG Berlin-Brandenburg hat mit Urteil vom

14.11.2023 (Az. 8 K 8198/22) entschieden, dass

der Begriff der Förderung des demokratischen

Staatswesens (§ 52 Abs. 2 Nr. 24 AO) sich aus

grundrechtlich verbürgten Prinzipien, Rechten

und Werten ableiten lassen muss. Dazu gehört

insbesondere die Förderung der Ausübung der

grundgesetzlich verbürgten Grundrechte, wie

im Streitfall der Meinungsfreiheit, sowie der För-

derung allgemeiner demokratischer Teilhabe,

die sich aus dem Demokratieprinzip ergibt.

Prof. Dr. Michael

Stahlschmidt,

Ressortleiter Steuerrecht
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